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Seit dem Inkraftsetzen des neuen Gastgewerbegesetzes am 1.6.2005 werden Neueröffnungen, 
Veränderungen, Umwandlungen von Betrieben sowie die Festlegung der Öffnungszeiten mit 
komplexen Bewilligungsverfahren geprüft. Diese komplexen Verfahren fordern von Gewerblern 
und Kulturschaffenden einen unverhältnismässig hohen Aufwand. Umfangreiche Prüfungen, 
zahlreiche einbezogene Amtsstellen aus bis zu drei Departementen, eine grosse Anzahl 
bearbeitender Staatsangestellter, diverse Schnittstellen u.s.w. erfordern von Gewerbe- und 
Kulturbetrieben einen entsprechend hohen Aufwand. Erschwerend kommt dazu, dass eine 
zentrale Anlaufs-, Auskunfts- und Bewilligungsstelle fehlt. 

Früher, d.h. nach altem Recht, ergingen Verfügungen durch das Bewilligungsbüro des SiD, 
welches zuvor die Stellungnahmen allfälliger weiterer involvierter Amtsstellen (z.B. des AUE 
betreffend Lärm) einholte und in die Verfügung einfliessen liess. Auch bei Rekursverfahren war 
das SiD die Koordinationsstelle zu den anderen Behörden. Mit dem neuen Recht wurde eingeführt, 
dass jede Amtsstelle in ihrem Fachbereich selbst verfügen, verwarnen oder verzeigen muss. D.h. 
neben dem SiD, zuständig für Bewilligungen, ist das BD zuständig für Fragen baulicher oder 
umweltrechtlicher Art und das GD ist für Fragen betreffend Hygiene, Lebensmittel u.s.w. zuständig. 
Die Koordination wird nicht mehr zentral durch die Verwaltung bzw. eine Amtsstelle 
wahrgenommen. Leidtragende sind Kultur- und Gewerbebetriebe, die ein Vorhaben umsetzen 
wollen, denn diese müssen nun die entsprechenden Koordinationsaufgaben übernehmen. 

In diesem Zusammenhang bittet der Interpellant den Regierungsrat um Beantwortung folgender 
Fragen: 

1. Erkennt der Regierungsrat aus einer kundenorientierten Sicht den Bedarf einer Einrichtung 
einer zentralen Anlauf-, Auskunfts- und Bewilligungsstelle (One Stop Shop), die amts- und 
departementsübergreifend Kundenanliegen entgegen nimmt und im Sinne einer 
koordinierenden Leitbehörde umsetzt? Bis wann könnte ein solcher One Stop Shop diese 
koordinierende Funktion als Leitbehörde aufnehmen? 

2. Wie beurteilt der Regierungsrat die Qualität der elektronisch basierenden Informationstools 
(Gesamtsicht, Leitfaden, stufengerechte Erläuterung, Anlaufstellen, Abläufe, Fristen u.s.w.)? 
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